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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.2002

Rechtssatz

Derjenige, dem eine Tankstelle (auf Grund eines Tankstellenvertrages) überlassen wurde, damit er dort auf Grund

einer eigenen Gewerbeberechtigung Mineralöle verkaufen kann, ist Inhaber der gewerberechtlichen Betriebsanlage

und als solcher verp5ichtet, die Au5agen eines gewerberechtlichen Genehmigungsbescheides einzuhalten, auch wenn

die Behebung von Mängeln intern vom Überlasser der Tankstelle zu besorgen ist und der Überlassen (Eigentümer) der

Bescheidadressat ist.

Schlagworte

Nichterfüllung von Auflagen; Betriebsanlage

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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